
Lumineszenz

ausgegangen, daß zwischen den phy
siologischen Reaktionen und der 
physischen bzw. psychischen Situa
tion des Vernommenen kausale Zu
sammenhänge bestehen, die Auf
schluß über Lüge und Wahrheit 
geben. Der L., als ein dem humanisti
schen Anliegen der Untersuchung 
widersprechendes, in seiner Anwen
dungspraxis unwissenschaftliches 
Instrument, findet in der sozialisti
schen Untersuchungspraxis keine 
Verwendung. Er zielt darauf ab, aus 
den gegen den Willen des Vernomme
nen auftretenden, unwillkürlichen 
Reaktionen Schuld oder Unschuld 
herzuleiten und beeinträchtigt die 
Wahrheitsfindung, da eine objektive 
Interpretation der Untersuchungs
ergebnisse nicht möglich ist.

Lumineszenz: Strahlung, die über das 
Maß der normalen Temperaturstrah
lung hinausgeht, also nicht durch 
Zufuhr thermischer Energie aus
gelöst wird.
Je nach Ursache der Anregung unter
scheidet man zwischen verschiedenen 
Arten der L.: Fotolumineszenz
(Fluoreszenz und Phosphoreszenz), 
die durch absorbiertes Licht hervor
gerufen wird; —► Chemilumineszenz, 
die auf chemische Reaktionen zu
rückzuführen ist (hierzu gehört auch 
die „Biolumineszenz“); Elektrolumi- 
neszenz, die durch den Einfluß elek
trischer Ladungen entsteht; Tri- 
bolumineszenz, die durch mechani
sche Einflüsse verursacht wird und 
Kristallolumineszenz, die man beim

M
Magen-Darm-Schwimmprobe: Me
thode zum Nachweis, ob Neugebo
rene gelebt haben. Schwimmen der 
abgebundene Magen-Darm-Trakt 
oder Teile von ihm, hat das Kind eine

Auskristallieren mancher Stoffe (z. B. 
AS2O3) beobachtet.
In der Kriminalistik spielen beson
ders die Fotolumineszenz (von Mar
kierungsmitteln) und die Chemilumi
neszenz (z. B. von Luminol bei der 
Vorprobe auf Blut) eine Rolle.

Lumineszenzfotografie: fotografi
sche Aufzeichnung von Lumines
zenzen. Eine Form der L. ist die -> 
Fluoreszenzfotografie. Weiterhin kri
minalistisch bedeutsam ist die —► 
Chemilumineszenz. Die Fotografie 
von Chemilumineszenzen erfolgt als 
Zeitaufnahme im abgedunkelten 
Raum auf panchromatischem Auf
nahmematerial oder als —> Farb
fotografie (z. B. Dokumentation von 
Blutspuren oder des y-Chromatins).

Lungenembolie: (Blutpfropfembolie) 
Verlegung der Lungenarterie oder 
eines Astes durch auf dem Blutweg 
verschleppte Blutgerinsel, nicht sel
ten als Komplikation nach Operatio
nen. Embolie eines großen Gefäß
astes führt mehr oder weniger rasch 
zum Tode.

Lungenschwimmprobe: bei der Sek
tion angewandte Methode zum Nach
weis, ob ein —* Neugeborenes gelebt 
hat. Schwimmen gesamtes Lungen
paket (einschl. Herz, Luftröhre und 
Zunge), Lungenlappen oder auch nur 
einzelne Lungenabschnitte, hat Kind 
geatmet und gelebt. Vorsicht bei 
Fäulnis.

gewisse Zeit geatmet, Luft ver
schluckt und gelebt. Vorsicht bei 
Fäulnis.
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Mageninhalt: kann kriminalistisch


